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Beschluss  

des Präsidiums des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen 

2. Änderung der Geschäftsverteilung 2024 und Präsidialratsmitglied 

 

I.   

Folgende Umstände erfordern eine Änderung der Geschäftsverteilung 2024: 

 

Im 4. Zivilsenat besteht seit ca. Mitte Dezember 2023 fast durchgehend eine 

krankheitsbedingte Vakanz (0,75 AKA). Der Senat muss daher - jedenfalls teilweise - entlastet 

werden.  

 

II.  

Die Geschäftsverteilung 2024 wird zum 01.04.2024  B. Ziff. III. 1 d) wie folgt geändert: 

 

1.) unter  

B. Zuständigkeit der Zivilsenate 

I. Sonderzuständigkeiten 

1. Zivilsenat: 

 

a) – l) bleibt wie bisher 

m)  erbrechtliche Streitigkeiten einschließlich der Ansprüche aus Rechtsgeschäften, die eine 

vorweggenommene Erbfolge zum Gegenstand haben, sowie weitere Beschwerden ge-

gen Entscheidungen, die im ersten Rechtszug vom Nachlassgericht getroffen wurden 

(einschließlich Kosten- und Streitwert- bzw. Verfahrenswertbeschwerden); 

der bisherige Buchstabe m) wird Buchstabe „n)“. 

 

2.) unter 

B. Zuständigkeit der Zivilsenate 

I. Sonderzuständigkeiten 

5. Zivilsenat: 

a) – d) bleibt wie bisher 

e) Entscheidungen in Betreuungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftssachen nach dem 

FamFG einschließlich der Genehmigungen nach § 1800 BGB (einschließlich Kosten- und 

Verfahrenswertbeschwerden); 



f) Bestimmung des zuständigen Gerichts gemäß § 36 ZPO und § 5 FamFG in Streitigkeiten 

aus Heilbehandlungen, in erbrechtlichen Streitigkeiten sowie in Vormundschafts-, Pflegs-

chafts-, Betreuungs- und Nachlasssachen; 

g) Bestimmung des zuständigen Senats im Fall eines Kompetenzkonflikts, der eine Zustän-

digkeit gemäß § 119a GVG betrifft, soweit der 3. und der 4. Zivilsenat beteiligt sind. 

 

3.) B. Ziff. III. 1 d) wird wie folgt geändert: 

 

Unter Berücksichtigung der Arbeitskraftanteile der einzelnen Senate erfolgt die Verteilung 

der Geschäfte nach folgendem Turnus: 

Turnuskreis U-Sachen 

Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZS  X  X  X  X  X  X 

2. ZS       x      

3. ZS  X X X X X  X X X  X 

4. ZS  x  x  X   X   X 

5. ZS       X      

 

Turnuskreis W-Sachen 
Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZS  X  X  X    X  X 

2. ZS             

3. ZS  X X  X X  X X X  X 

4. ZS  x  x  X      X 

5. ZS       X      

 

Turnuskreis UF-Sachen 

Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. ZS   x  x  X   X   X 

5. ZS        X      

 

Turnuskreis WF-Sachen 

Senat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. ZS   x  x  X      X 

5. ZS        X      

 

X = keine Zuteilung 



 

III. 

ROLG Hoffmann wird zum Mitglied des Präsidialrats gewählt (§ 33 Nr. 1 BremRiG). 

 

 

 

 

Bremen, den 25.03./02.04.2024 

 

 

Wolff 

 

Dr. Böger 

 

Hoffmann 

 

 

Dr. Kramer 

Frau Dr. Siegert ist an der Unterschrift gehindert. 

Dr. Siegert 

 


